
Bundesgericht verneint die Abzugsfähigkeit von Bussen

Bussen und andere finanzielle Sanktionen gegenüber Unternehmen stellen keinen geschäftsmässig
begründeten Aufwand dar, wenn es sich nicht um eine Gewinnabschöpfung handelt – dies hat das
Bundesgericht am 26. September 2016 (BGE) in letzter Instanz entschieden.

EXPERTsuisse hatte sich bereits im Rahmen der Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die steuerliche
Behandlung finanzieller Sanktionen geäussert (siehe Stellungnahme vom 11.April 2016). Der Verband lehnt das
generelle Verbot der Abzugsfähigkeit von an Unternehmen verhängten finanziellen Sanktionen ab.

Links & Downloads 
BGE: Urteil vom 26. September 2016
Stellungnahme zum Bundesgesetz über die steuerliche Behandlung finanzieller Sanktionen 
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https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=2016&to_year=2016&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=2C_916%2F20
http://www.expertsuisse.ch/dynasite.cfm?cmd=cdocs_docs_docs_download&id=1297&sprache=de&skipfurl=1

